
 Samstag, 21. Dezember 2019

Gemeinsame 
Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Städte Donauwörth 
und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, 
die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, 
Mertingen und die Verwaltungsgemein-
schaft Monheim mit Stadt Monheim so-
wie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 LEW Verteilnetz GmbH 
liest Stromzähler ab 
– Ableser besuchen 
Haushalte ab dem 27. 
Dezember 2019

Von Freitag, 27.12.2019, bis ein-
schließlich Montag, 13.01.2020, 
werden im Netzgebiet der LEW Ver-
teilnetz GmbH, dem unabhängigen 
Netzbetreiber der LEW-Gruppe, die 
Stromzähler abgelesen. Die vor Ort 
meist persönlich bekannten Ableser, 
sogenannte Ortsbevollmächtigte, 
können sich mittels einer Beschei-

nigung sowie dem Personalausweis 
ausweisen. Die LEW Verteilnetz 
GmbH bittet alle Kunden im Netz-
gebiet, den Ortsbevollmächtigten 
Zugang zu den Stromzählern zu ge-
währen. 

Von welchem Stromlieferanten 
die Haushalte ihren Strom beziehen, 
spielt dabei keine Rolle. Der vom 
Ortsbevollmächtigten abgelesene 
Zählerstand wird an den jeweiligen 
Stromlieferanten für die individuelle 
Stromverbrauchsabrechnung weiter-
geleitet. 

Wer seinen Zählerstand seit dem 
27.12.2019 bereits online oder tele-
fonisch mitgeteilt hat, wird gebeten, 
dem Ableser den übermittelten Wert 
nochmals mitzuteilen. Die von der 
LEW Verteil-Netz GmbH beauftrag-
ten Ableser erhalten keine Informa-
tion über vorab online oder telefo-
nisch gemeldete Zählerstände. 

Wer Zweifel an der Befugnis der 
Ableser hat, kann sich unter der ko-
stenfreien Rufnummer 0800 539 
638 1 von Montag bis Freitag in 

der Zeit von 8 bis 17 Uhr rückver-
sichern.

Treffen die Ortsbevollmächtigten 
einen Kunden nicht an, werfen sie 
eine Benachrichtigung in den Brief-
kasten. Sie enthält alle Angaben, um 
einen neuen Ablesetermin zu verein-
baren oder den Zählerstand telefo-
nisch bzw. online zu übermitteln.

Weitere Informationen unter 
www.lew-verteilnetz.de
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Nr. 1 Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße des 1. 
Bürgermeisters Gerhard 
Martin

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger!

Schon in wenigen Tagen wird das 
Jahr 2019 Vergangenheit sein. In der 
Rückschau wird es für jeden von uns 
Höhen und Tiefen gebracht haben. Ich 
hoffe, dass Sie persönlich glücklich und 
zufrieden auf das zu Ende gehende Jahr 
blicken können.

Das heurige Jahr hat uns vor große 
Herausforderungen gestellt, viele Bau-

maßnahmen wurden begonnen und 
schöne Veranstaltungen bereicherten das 
städtische Leben. Dies konnte nur gelin-
gen, weil die Verantwortlichen mit guten 
Ideen und großem Engagement dafür 
gearbeitet haben.

Ich bin mir sicher, dass wir mit Kraft 
und Zusammenhalt auch im Jahr 2020 
die anstehenden Veränderungen und 
Herausforderungen unserer Stadt mei-
stern werden.

Am Ende dieses Jahres ist es mir ein 
besonderes Anliegen, allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern für ihr Engage-
ment zu danken. Ein besonderer Dank 
gilt allen ehrenamtlich Tätigen im sozi-
alen, politischen, kulturellen, schulischen 
oder sportlichen Bereich, sowohl in Verei-
nen und Verbänden als auch in gemeind-
lichen und kirchlichen Gremien.

Mein aufrichtiger Dank gilt den Mit-
gliedern des Stadtrats, den Vertretern der 
Politik, allen Beschäftigten der Verwal-
tung, den Wirtschaftsbetrieben, Spon-
soren und vielen Einzelpersonen für ih-
ren Beitrag zum Wohle aller Bürger.

Allen Bürgerinnen und Bürgern un-
serer Stadt wünsche ich ein frohes, fried-
volles und gesegnetes Weihnachtsfest. 

Das neue Jahr möge uns mit Gottes 
Segen Glück, Gesundheit und Frieden 
bringen.

Es grüßt Sie
Gerhard Martin 

1. Bürgermeister

Nr. 2 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstal-
tungen in Rain? Dann besuchen Sie 
unsere Website. Unter www.rain.
de/Aktuelles/Veranstaltungen fin-
den Sie unseren täglich aktualisier-
ten Veranstaltungskalender. Schauen 
Sie doch mal Rain!

Nr. 3 Rathaus-Öffnungszeiten 
während der Weihnachts-
ferien

Das Rathaus ist in den Weih-
nachtsferien an folgenden Tagen zu 
den üblichen Zeiten geöffnet:
Montag, 23.12.2019 und 30.12.2019 
von 8 – 12.30 Uhr und 14 – 16 Uhr 
Freitag, 27.12.2019 und 03.01.2020 
von 8 – 12.30 Uhr,
Donnerstag 02.01.2020  

von 8 – 12.30 Uhr und 14 – 16 Uhr, 
Bürgeramt bis 18 Uhr

Nr. 4 Weihnachtsferien der 
Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist in den 
Weihnachtsferien (24.12.2019 bis 
06.01.2020) geschlossen. 

Bitte versorgen Sie sich in den 
kommenden Wochen mit Lesestoff 
für die Feiertage oder nutzen Sie die 
Onleihe unter  
www.eMedienBayern.de.

Ab Dienstag, den 07.01.2020 sind 
wir wieder für Sie da.

Nr. 5 Öffnungszeiten 
Hallenbad und Sauna an 
Weihnachten/Neujahr

Hallenbad und Sauna sind vom 
Heiligen Abend, 24.12.2019 bis zum 
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2019, 
an Silvester, 31.12.2019, an Neu-
jahr, 01.01.2020 sowie am Dreikö-
nigstag, 06.01.2020 geschlossen. An 
allen anderen Tagen der Weihnachts-
ferien sind Bad und Sauna zu den 
üblichen Zeiten geöffnet.

Nr. 6 Öffnungszeiten 
Heimatmuseum

Zwischen Weihnachten und Drei-
könig ist das Museum nur am 22. 
und 29.12.19 sonntags von 14-16 
Uhr geöffnet. Im neuen Jahr kann 
das Museum am 5. und am 12.1.20 
besucht werden. Danach können 
auch wieder die Öffnungszeiten un-
ter der Woche Montag bis Donners-
tag von 14 bis 16 Uhr vorab ange-
meldet werden. Tel. 09090/703 340.

Nr. 7 Hausnummernschilder 
und Briefkästen

Gemäß einer städtischen Satzung 
ist an jedem Wohngebäude ein Haus-
nummernschild anzubringen. Sofern 
das Hausnummernschild durch Ver-
witterung unleserlich geworden ist, 
wird im Interesse einer einheitlichen 
Gestaltung um Ersatzbeschaffung 
gebeten. Bestellungen werden im 
Rathaus, Zi. 05, Tel. 09090/703-120, 
entgegengenommen. 

Wir bitten weiter um Anbringung 
eines Briefkastens mit Namens-

schild an jeder Wohnung bzw. jedem 
Wohnhaus. Für uns ergeben sich 
beispielsweise bei der Zustellung der 
Wahlbenachrichtigungen alljährlich 
Probleme. Wir bitten im eigenen In-
teresse um Abhilfe.

Nr. 8 Austausch der Wasser-
zähler

Damit Ihre jährliche Gebühren-
abrechnung absolut korrekt ist, muss 
Ihr Wasserzähler einwandfrei funkti-
onieren. Nach dem Eichgesetz sind 
wir verpflichtet, alle Wasserzähler 
in einem regelmäßigen Turnus zu 
wechseln.

In der Stadt Rain und den Stadt-
teilen werden die Wasserzähler ab 
13.01.2020 ausgetauscht.

Nr. 9 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister
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Nr. 1  Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Schöne Weihnachten

Ich möchte das Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel zum Anlass 
nehmen, um all denen zu danken, die 
in dem nun endenden Jahr 2019 da-
ran mitgearbeitet haben, unsere Stadt 
Monheim lebens- und liebenswert zu 
erhalten.

Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wünsche ich von ganzem 
Herzen ein friedliches und besinn-
liches Weihnachtsfest, vor allem die 
Zeit, zurückzublicken auf die schö-
nen Momente des zu Ende gehenden 
Jahres, Zeit für die Familie, aber auch 
Zeit, um neue Kraft zu schöpfen, für 
ein hoffentlich glückliches und gesun-
des neues Jahr 2020.

Ihr Bürgermeister 
Günther Pfefferer

Nr. 2 Meldung der Zähler-
stände der Wasseruhren 
für das Abrechnungsjahr 
2019 
- ERINNERUNG –

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit Schreiben vom 22.11.2019 

wurden Sie gebeten, die gemeind-
lichen Wasserzähler selbst abzule-
sen, die aktuellen Stände auf dem 
entsprechenden Schreiben zu vermer-
ken und anschließend die vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Mel-
dung bis spätestens 08.12.2019 an 
die Verwaltungsgemeinschaft/ Stadt 
Monheim zurückzugeben.

Da aber bis zum heutigen Tag 
noch nicht alle, für die Abrechnung 
der Wasser- und Abwassergebühren 
erforderlichen Zählerstände gemel-
det wurden und von einer evtl. un-
passenden Schätzung grundsätzlich 
abzusehen ist, geben wir Ihnen da-
her nochmals die Möglichkeit, feh-
lende Zählerstände bis spätestens 
27.12.2019 nach zu melden.

Für die bereits eingereichten Rück-
meldungen möchten wir uns an die-
ser Stelle herzlich bedanken.

Ihr Steuer-/ Abgabenamt
(Telefon-Nrn. 09091 / 9091 -26, -27, 

-29 bzw. -48)

Nr. 3 Jahresabschluss 2019: 
Steuer-/ Abgabenamt und 
Kasse geschlossen

Wir bitten um Kenntnisnahme, 
Beachtung und Verständnis, dass das 
Steuer-/ Abgabenamt und die Kasse 
wegen der Umstellung der Personen-
konten auf das Folgejahr am 23. und 

27. Dezember 2019 nicht erreichbar 
sind.

Nr. 4 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2020 geschlossen.

Nr. 5 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an der 
Nürnberger Straße ist bis Februar am 
Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr ge-
öffnet.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 6 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Samstag 
von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekanntma-
chungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger
Erster Vorsitzender

B) GEMEINDE DAITING

Nr. 1 Bekanntmachung 
über die Absicht, 
einen Bebauungsplan 
aufzustellen (§ 2 Abs. 
1 BauGB) und den 
Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren zu 
ändern

Der Gemeinderat hat am 
09.12.2019 beschlossen, für das Ge-
biet „Beim Pumphaus“ einen Bebau-
ungsplan aufzustellen.

Das Gebiet ist wie folgt umgrenzt:
Im Norden:  
durch die südliche Grenze der Straße 
Fl.-Nr. 191
Im Osten:  
durch die Fl.-Nrn. 1/2 Teilfl. (Acker) 
1/3 (Gebäude), 1/6 (Straße),  
1/1 (Wohnhaus) und   
1/7 (Grünfläche)
Im Süden:  
durch die nördliche Grenze der 
Kreisstraße DON 24
Im Westen:  
durch die Fl.-Nr. 188 (Grünland)

jeweils Gemarkung Daiting
Das Gebiet umfasst das Grund-

stück Fl.-Nr. 1/4, Gemarkung Dai-
ting

Das Gebiet wird als allgemeines 
Wohngebiet im Sinne von § 4 BauN-
VO festgesetzt.

Der Bebauungsplan erhält die Be-
zeichnung „Beim Pumphaus“.

Der Gemeinderat legt zugleich fest, 
dass der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren zu ändern ist, und 
zwar wird das bisherige „MD-Ge-
biet“ (Dorfgebiet) zu „Wohnbauflä-
chen“ (W) ausgewiesen.

Sobald die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung aufgezeigt 
werden können, wird die Gemeinde 
Ziele und Zwecke der Planung öf-
fentlich darlegen und Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung geben. 
Nach Erstellung der Planentwür-
fe werden diese öffentlich ausgelegt. 
Hierauf wird durch Bekanntmachung 
hingewiesen werden.
Daiting, 12.12.2019
GEMEINDE

Wildfeuer
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Bekanntmachung 
über die Absicht, 
einen Bebauungsplan 
aufzustellen (§ 2 Abs. 
1 BauGB) und den 
Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren zu 
ändern

Der Gemeinderat hat am 
09.12.2019 beschlossen, östlich von 
Daiting einen Bebauungsplan aufzu-
stellen. 

Das Gebiet ist wie folgt umgrenzt:
Im Norden:  
durch die südliche Grenze der Stra-
ßen Fl.-Nr. 94/24 Tfl. und 805 Tfl. 
Im Osten:  
durch die Fl.-Nrn. 779 (Acker)
Im Süden:  

durch die südliche Grenze der 
Grundstücke Fl.-Nr. 777 und 778
Im Westen:  
durch die westliche Grenze von Fl.-
Nr. 777 (Grünland)

jeweils Gemarkung Daiting.
Das Gebiet umfasst die Grund-

stücke Fl.-Nr. 777 und 778, Gemar-
kung Daiting

Das Gebiet wird als allgemeines 
Wohngebiet im Sinne von § 4 BauN-
VO festgesetzt.

Der Bebauungsplan erhält die Be-
zeichnung „Östlich von Daiting“.

Zugleich wurde festgelegt, dass 
der Flächennutzungsplan im Par-
allelverfahren geändert wird. Das 
Grundstück Fl.-Nr. 778, das bisher 
als „landwirtschaftliche Flächen“ im 
Flächennutzungsplan ausgewiesen 
ist, wird zu „Wohnbauflächen“ (W). 
Somit soll der gesamte Bereich der 
Grundstücke Fl.-Nr. 777 und 778 zu 
„Wohnbauflächen“ (W) ausgewiesen 
werden.

Sobald die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung aufgezeigt 
werden können, wird die Gemeinde 
Ziele und Zwecke der Planung öf-
fentlich darlegen und Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung geben. 
Nach Erstellung der Planentwür-
fe werden diese öffentlich ausgelegt. 
Hierauf wird durch Bekanntmachung 
hingewiesen werden.
Daiting, 12.12.2019
GEMEINDE

Wildfeuer

Erster Bürgermeister
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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

unser Abreißkalender ist dünn ge-
worden, Weihnachten steht vor der Tür 
und zum Jahreswechsel hin sind es nur 
noch wenige Tage. Ein guter Anlass um 
inne zu halten, um zu reflektieren. 

Weihnachten das Fest des 
Friedens ist für viele Menschen die-

ser Welt das wichtigste und schönste 
Fest im Jahreskreis. Die weihnacht-
liche Stille bietet sich an, über un-
seren alltäglichen Horizont hinaus-
zublicken, um die Dinge zu erkennen, 
die uns im Leben wirklich wichtig sein 
sollten. 

Werte wie Menschlichkeit und 
Frieden oder auch unser höchstes 
Gut die Gesundheit, lassen sich 
nicht in Geschenkpapier wickeln und 
unter den Christbaum legen. Dies sind 
alles Geschenke für deren Besitz wir 
selbst sehr dankbar sein sollten. Und 
bei genauer Betrachtung unserer Le-
bensverhältnisse sollten wir erkennen, 
dass wir in einem guten Umfeld leben.

Im Blick auf unser Dorf dürfen wir 
dankbar und zufrieden feststellen, dass 
sich Mertingen, zusammen mit Druis- 
heim und Heißesheim, weiterhin 
positiv entwickelt hat. Die Infra-
struktur unserer Gemeinde - Einkau-

fen, Schule, Kindergarten, ärztliche 
Versorgung – ist ausgezeichnet. Die 
über 70 Sport- und Brauchtumsver-
eine bieten uns viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung.

So gilt mein Dank am Jahres-
ende allen, die sich für die gute Ent-
wicklung unserer Gemeinde engagiert 
haben: Den Unternehmen, den Ver-
einen und Organisationen, den Feu-
erwehren und Rettungsdiensten, wie 
auch den vielen ehrenamtlich enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, die 
den Zusammenhalt unserer Gemeinde 
gewährleisten.

Auch im Namen des Gemeinderates 
und der Gemeindeverwaltung wün-
sche ich Ihnen allen frohe friedvolle 
Weihnachten und ein gesundes, 
gesegnetes neues Jahr. 

Ihr Bürgermeister 
Albert Lohner

Nr. 1 Dritte Satzung zur 
Änderung der Satzung 
über Erlaubnisse und 
Gebühren für Plakatie-
rungen – Plakatie-
rungssatzung (Sonder-
nutzung)  
hier: Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses

Der Gemeinderat Mertingen hat 
in seiner Sitzung am 03.12.2019 
nachstehende dritte Satzung zur 
Änderung der Satzung über Er-
laubnisse und Gebühren für Plaka-
tierungen – Plakatierungssatzung 
(Sondernutzung) beschlossen:

Die Gemeinde Mertingen erlässt 
aufgrund der Art.6, 8 und 23 der 
Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern GO in Verbindung 
mit den Art. 18 und 22a des Baye-
risches Straßen- und Wegegesetzes 

(BayStrWG) in der jeweils gel-
tenden Fassung folgende 

Dritte 
Satzung zur Änderung der Sat-

zung über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Plakatierungen – Plakatie-
rungssatzung (Sondernutzung):

§ 1
§ 3 Abs. 1, Unterabsatz 2, Satz 

1 der Satzung über Erlaubnisse 
und Gebühren für Plakatierungen 
der Gemeinde Mertingen – Plaka-
tierungssatzung (Sondernutzung) 
vom 07.07.2004, ergänzt mit erster 
Änderungssatzung vom 05.07.2013 
und zweiter Änderungssatzung 
vom 26.10.2019, wird wie folgt ge-
ändert:

Eine doppelseitige Plakatierung 
gilt als ein Informationsträger.

§ 2
Die weiteren Bestimmungen der 

Plakatierungssatzung der Gemein-
de Mertingen vom 07.07.2004, er-
gänzt mit erster Änderungssatzung 
vom 05.07.2013 und zweiter Än-
derungssatzung vom 26.10.2019, 
bleiben unberührt.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt mit 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Nr. 2 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag geschlossen.

Das komplette Monatsprogramm 
findet ihr auf der Internetseite der 
Gemeinde Mertingen unter  
www.mertingen.de/Leben& 
Wohnen/Für Jugendliche.

Nr. 3 Abfuhrtermine


